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RS OGH 1971/9/10 7Ob149/71,
4Ob71/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1971

Norm

VersVG §158f

VersVG §12 Abs3

ZPO §228 F

Rechtssatz

Rechtliches Interesse des Versicherungsnehmers an der Feststellung, daß er nicht gemäß § 158 f VersVG

regreßp8ichtig sei, wenn ihn der Versicherer nach Befriedigung des Geschädigten unter Hinweis auf § 12 Abs 3 VersVG

zum Rückersatz des an den Geschädigten geleisteten Betrages aufforderte.
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